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Finanzierung und Auswahl Pflegedienst 

Benötigt eine pflegebedürftige Person vermehrt Unterstützung im Alltag, kann ein 

ambulanter Pflegedienst zur Unterstützung in der häuslichen Pflege hinzugezogen 

werden.  

Wie kann ich einen Pflegedienst bezahlen?  

Die Pflegeversicherung stellt zur Finanzierung der ambulanten Pflege ab Pflegegrad 2 

die „ambulante Pflegesachleistung“ zur Verfügung (§ 36 SGB XI). Die 

Pflegesachleistung kann als Dienstleistung zur körperbezogenen Pflege in Anspruch 

genommen werden. 

40 % der Pflegesachleistungen können für haushaltsnahe Dienstleistungen oder 

Betreuungsmaßnahmen über den Umwandlungsanspruch verwendet werden.  

Der zugelassene Pflegedienst rechnet direkt mit der Pflegekasse ab. Folgender 

Pflegesachleistungsbetrag steht zur Verfügung:  

Pflegegrad 2: 761 €  Pflegegrad 3: 1432 € 

Pflegegrad 4: 1778 € Pflegegrad 5: 2200 € 

Bei einem Pflegegrad 1 kann der ambulante Pflegedienst zu pflegerischen 

Betreuungsmaßnahmen, Hilfen bei der Haushaltsführung und zur Unterstützung bei 

körperbezogener Selbstversorgung über den Entlastungsbetrag (125 €/mtl.) 

abrechnen.  

Was mache ich, wenn der Pflegesachleistungsbetrag nicht 

ausreicht?  

Ab Pflegegrad 2-5 darf zusätzlich der Entlastungsbetrag zu pflegerischen 

Betreuungsmaßnahmen oder zu Hilfen bei der Haushaltsführung verwendet werden, 

jedoch nicht für Leistungen im Bereich der körperbezogenen Selbstversorgung. 

Ab Pflegegrad 2 kann zur Finanzierung der häuslichen Pflege zusätzlich beim Bezirk 

Oberbayern Antrag auf „ambulante Hilfen zur Pflege“ gestellt werden.  

Benötigen Sie Behandlungspflege wie Verabreichung von Insulin, 

Kompressionsstrümpfe anziehen etc. rechnet der Pflegedienst dies unabhängig von 

einem Pflegegrad mit der Krankenkasse ab. Ihre Hausarztpraxis stellt Ihnen eine 

Verordnung dafür aus.  

Unter www.pflege-navigator.de können die Kosten für die ambulante Pflege für einen 

standardisierten Monat unverbindlich kalkuliert werden.  
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Wie wähle ich einen ambulanten Pflegedienst aus?  

• Hat der ambulante Pflegedienst einen Versorgungsvertrag (§ 72 SGB XI) mit 

der Pflegekasse, und rechnet dieser direkt mit der Pflegekasse ab?  

• Wurde ein individueller Kostenvoranschlag erstellt? Wurde Ihnen das 

Abrechnungsverfahren von der Leitung des Pflegedienstes erklärt?  

• Wurden Sie auf evtl. anfallende Kosten, die sie selbst zu tragen haben (z.B. 

Investitionskosten) hingewiesen?  

• Kommt die Leitung des Pflegedienstes zum Vorgespräch zu Ihnen nach Hause, 

um sich ein Bild von Ihrer Situation vor Ort zu machen? 

• Sind beim Pflegedienst qualifizierte Pflegekräfte oder angelerntes Personal 

angestellt?  

• Welche Leistungen werden von ausgebildeten Fachkräften ausgeführt, welche 

von Hilfskräften? 

• Wird eine einsehbare Pflegedokumentation mit allen erbrachten Leistungen 

geführt?  

• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Ihrer Hausarztpraxis oder der 

Apotheke?  

• Gehört auch Unterstützung im Haushalt zum Leistungsangebot? 

• Ist der Pflegedienst im Notfall über einen Bereitschaftsdienst rund um die Uhr 

sowie an Sonn- und Feiertagen erreichbar? 

• Ist der Firmensitz des Pflegedienstes in der Nähe Ihres Wohnortes?  

 

Private, sowie Pflegedienste die einem Wohlfahrtsverband zugehörig sind, werden 

jährlich vom Medizinischen Dienst Bayern geprüft. Dieser beurteilt die Qualität der 

Pflege und die Einhaltung der vorgeschriebenen Standards.  

Die Prüfergebnisse werden von den Landesverbänden der Pflegekassen online 

veröffentlicht und können z.B. unter www.pflege-navigator.de oder www.bkk-

pflegefinder.de eingesehen werden.  

 

Quellen: Beta Institut, Sozialgesetzbuch XI, 2024 

Weiterführende Informationen: 

- Infoblatt Pflegevertrag häusliche Pflege 

- Infoblatt Leistungen häusliche Pflege 

Stand: 01/2024 


